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KEGELCLUB LOKOMOTIVE KÖTHEN e. V. 
 
Finanz- und Beitragsordnung 
(Anlage 1 zur Satzung) 
 
 
 
Der Sportverein finanziert sich durch: 
 
1. Mitgliedsbeiträge 
 
Die Höhe wird jährlich, unter Beachtung der Gegebenheiten und Möglichkeiten, durch die Mitgliederver-
sammlung festgelegt 
 
Der Grundbeitrag pro Monat beträgt: 
 
• Erwachsene    13,00 € 
• Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre   8,00 € 
 
Die Monatsbeiträge sind vierteljährlich im Einzugsverfahren zu entrichten (15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.). 
Der Vorstand kann im Einzelfall einer monatlichen Zahlung zustimmen. Grundlage der Zustimmung ist die 
Vorlage der Kopie des Dauerauftrags. Die Zahlungen sind zum 15. Des Monats zu leisten. Die Zahlungs-
termine sind bindend. 
 
Kosten aus Rückbuchungen oder Verzögerungen beim Zahlungseingang werden immer dem Verursacher in 
Rechnung gestellt.   
 
Die Besitzstandswahrung bleibt weiterhin bestehen. Änderungen der Einkommensverhältnisse mit Einfluss 
auf die Höhe des Grundbeitrages sind unverzüglich dem geschäftsführenden Vorstand zu melden. 
 
2. Aufnahmegebühr 
 
Die einmalige Aufnahmegebühr als Mitglied des Sportvereins beträgt für: 
 
• Erwachsene    50,00 € 
• Schüler und Jugendliche  20,00 € 
 
Die Aufnahmegebühr wird nicht zurückerstattet. 
 
3. Sonstige Einnahmen 
 
• Einnahmen aus dem steuerbegünstigten Zweckbetrieb des Vereins. 
• Einnahmen aus Spenden.  
• Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln, über LSB, KSB, Lotto und Stadt. 
• Zuwendungen durch Sponsoring und Werbung. 
• Kredite, insbesondere die zum Erhalt der Sporteinrichtungen und der Fortführung des Spielbetriebs 

dienen. 
 
4. einmalige Umlagen 
 
Reichen die in den Punkten 1 bis 3 verfügbaren finanziellen Mittel des Vereins für den Erhalt der Sportein-
richtung und der Fortführung des Spielbetriebs nicht aus, kann der Vorstand die Zahlung einer Umlage be-
schließen. Wird die Zahlung nicht von 2/3 der Mitglieder während der Mitgliederversammlung beschlossen, 
wird der Verein aufgelöst.  
 
Diese Finanz- und Beitragsordnung tritt am 01.04.2017 in Kraft wurde in der Mitgliederversammlung vom 
25. April 2017 bestätigt. 
 
Köthen, den 25.04.2017  
Der Vorstand 


